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Salzburg, am 23. Jänner 2012
Dringlichkeitsantrag gem. § 14 GGO betreffend Vorbehaltsflächen für ein Erholungsgebiet
Der Gemeinderat der Stadt Salzburg hat sich in einer einstimmig beschlossenen Resolution für die Erhaltung des Gaisberges als Naherholungsgebiet mit all seiner Artenvielfalt ausgesprochen. Eine 380-kV-Leitung über den Gaisberg beziehungsweise seine Flanken wurde vehement abgelehnt.

Außerdem hat der Gemeinderat der Stadt Salzburg den Verbund und deren Projektbetreiber Austrian Power Grip (AGP) aufgefordert, alle Pläne für eine Trassierung der 380-kV-Leitung über den Gaisberg und den Nockstein sofort einzustellen.

Im Salzburger Raumordnungsgesetz § 41 können zur Sicherung eines zweckmäßigen Standortes Vorbehaltsflächen für die Errichtung und Erweiterung Gemeindeeinrichtungen gekennzeichnet werden. Der Gesetzgeber präzisiert als Vorbehaltsflächen in Abs. 1 Z 4 u. a. Erholungsgebiete. Gemäß ROG § 41 Abs. 2 legt dieser fest, dass die Gemeinde nicht selbst über geeignete Grundstücke verfügt. 
Die unterzeichnenden Gemeinderäte stellen gemäß § 14 GGO daher den
Antrag:
Die zuständige Fachabteilung wird ersucht einen Amtsbericht vorzubereiten, der die Fläche auf dem Gaisberg, die von der Trassierung der 380-kV-Leitung betroffen ist, gemäß ROG § 41 als Vorbehaltsflächen für ein Erholungsgebiet kennzeichnet.















